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                    Stand: 

Entwurf zur Abstimmung zur öffentlichen Auslegung 

26.01.2018 

 

ENTWURF 

 

V e r o r d n u n g 

 

über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Eidelstedt 74 

Vom ...      

Auf Grund von § 10 in Verbindung mit § 12 des Baugesetzbuchs in der Fassung vom 3. November 
2017 (BGBl. I S. 3635), in Verbindung mit § 3 Absatz 1 sowie § 5 Absatz 1 des Bauleitplanfeststel-
lungsgesetzes in der Fassung vom 30. November 1999 (HmbGVBl. S. 271), zuletzt geändert am 13. 
Februar 2015 (HmbGVBl. S. 39), § 81 Absatz 1 Nummer 2 der Hamburgischen Bauordnung vom 14. 
Dezember 2005 (HmbGVBl. S. 525, 563), zuletzt geändert am 17. Februar 2016 (HmbGVBl. S. 63), 
§ 4 Absatz 3 Satz 1 des Hamburgischen Gesetzes zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes 
vom 11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350, 402), zuletzt geändert am 13. Mai 2014 (HmbGVBl. S. 167), in 
Verbindung mit § 9 Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 des Bundesnaturschutzgesetzes vom 29. Juli 2009 
(BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert am 15. September 2017 (BGBl. I S. 3434), sowie § 1, § 2 Absatz 1 
und § 3 der Weiterübertragungsverordnung-Bau in der Fassung vom 8. August 2006 (HmbGVBl. S. 
481), zuletzt geändert am 5. April 2013 (HmbGVBl. S. 142, 147), wird verordnet:  

§ 1 

(1) Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Eidelstedt 74 für den Geltungsbereich zwischen Hör-

gensweg, Bundesautobahn A 23 und Schienentrasse (Bezirk Eimsbüttel, Ortsteil 320) wird 

festgestellt. 

 Das Gebiet wird wie folgt begrenzt: 

 Hörgensweg - Nordgrenzen der Flurstücke 6708 und 6709 (Bundesautobahn A23), Ostgren-

zen der Flurstücke 6709, 6710 und 6708, Ost- und Südgrenze des Flurstücks 6714, Südgren-

ze des Flurstücks 6715, Ostgrenzen der Flurstücke 6716, 7421, über die Flurstücke 7421 und 

6541 der Gemarkung Eidelstedt. 

(2) Das maßgebliche Stück des Bebauungsplans und die ihm beigegebene Begründung sowie 

die zusammenfassende Erklärung gemäß § 10a Absatz 1 des Baugesetzbuchs werden beim 

Staatsarchiv zu kostenfreier Einsicht für jedermann niedergelegt. 

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen: 

1. Ein Abdruck des Plans und die Begründung sowie die zusammenfassende Erklärung kön-

nen beim örtlich zuständigen Bezirksamt während der Dienststunden kostenfrei eingese-

hen werden. Soweit zusätzliche Abdrucke beim Bezirksamt vorhanden sind, können sie 

gegen Kostenerstattung erworben werden. 

2. Wird diese Verordnung nach § 12 Absatz 6 des Baugesetzbuchs aufgehoben, weil das mit 

dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan zugelassene Vorhaben nicht innerhalb der nach 

§ 12 Absatz 1 Satz 1 des Baugesetzbuchs bestimmten Frist durchgeführt wurde, oder weil 

der Träger des Vorhabens ohne Zustimmung nach § 12 Absatz 5 Satz 1 des Baugesetz-

buchs gewechselt hat und Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die Durchführung 
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des vorhabenbezogenen Bebauungsplans innerhalb der genannten Frist gefährdet ist, 

können vom Vorhabenträger keine Ansprüche bei Aufhebung des Plans geltend gemacht 

werden. Wird diese Verordnung aus anderen als den in Satz 1 genannten Gründen aufge-

hoben, kann unter den in den §§ 39 bis 42 des Baugesetzbuchs bezeichneten Vorausset-

zungen Entschädigung verlangt werden. Der Entschädigungsberechtigte kann die Fällig-

keit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schrift-

lich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungsanspruch erlischt, 

wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in den 

§§ 39 bis 42 des Baugesetzbuchs bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die 

Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird. 

3. Unbeachtlich werden 

a) eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 des Baugesetzbuchs beachtliche 

Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Verlet-

zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächen-

nutzungsplans und 

c) nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Mängel des Abwägungs-

vorgangs,  

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung des vorhabenbezogenen 

Bebauungsplans schriftlich gegenüber dem örtlich zuständigen Bezirksamt unter Darlegung 

des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.  

§ 2 

Für die Ausführung des Bebauungsplans gelten nachstehende Vorschriften: 

1. Im Rahmen der festgesetzten Nutzungen sind nur solche Vorhaben zulässig, zu deren Durch-
führung sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet. 

2. In den allgemeinen Wohngebieten werden Ausnahmen für Betriebe des Beherbergungsge-
werbes, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen ausgeschlossen. 

3. In den allgemeinen Wohngebieten sind oberhalb der festgesetzten Vollgeschosse weitere Ge-
schosse unzulässig. 

4. In den allgemeinen Wohngebieten ist eine Überschreitung der Baugrenzen durch Balkone un-
zulässig. Überschreitungen der Baugrenzen sind für Terrassen bis zu einer Tiefe von 3 m zu-
lässig. 

5. In den allgemeinen Wohngebieten mit der Bezeichnung „WA1“, „WA2“ und „WA3“ sind Stell-
plätze nur in Tiefgaragen und nur innerhalb der hierfür festgesetzten Flächen zulässig. Im all-
gemeinen Wohngebiet mit der Bezeichnung „WA4“ sind Stellplätze außerhalb der hierfür fest-
gesetzten Flächen unzulässig. 

6. In den allgemeinen Wohngebieten ist eine Überschreitung der festgesetzten Grundflächenzahl 
für Nutzungen nach § 19 Absatz 4 Satz 1 der Baunutzungsverordnung in der Fassung vom 
21. November 2017 (BGBl. I S. 3787) in dem Teilgebiet mit der Bezeichnung „WA1“ bis zu ei-
ner Grundflächenzahl von 0,7, in dem Teilgebiet mit der Bezeichnung „WA2“ bis zu einer 
Grundflächenzahl von 1,0 und in den Teilgebieten mit der Bezeichnung „WA3“ und „WA4“ bis 
zu einer Grundflächenzahl von 0,6 zulässig. 

7. Die festgesetzten Geh-, Fahr- und Leitungsrechte umfassen die Befugnis der Freien und Han-
sestadt Hamburg, allgemein zugängliche Geh- und Fahrwege herzustellen und zu unterhalten. 
Die festgesetzten Fahr- und Leitungsrechte beinhalten die Befugnis der Hamburger Stadtent-
wässerung, unterirdische öffentliche Sielanlagen herzustellen und zu unterhalten, ferner die 
Befugnis der Ver- und Entsorger, unterirdische Leitungen zu verlegen und zu unterhalten so-
wie die Befugnis der Stadtreinigung und der Feuerwehr, die Flächen zu befahren. Geringfügi-
ge Abweichungen von den festgesetzten Geh-, Fahr- und Leitungsrechten können zugelassen 
werden. 
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8. In den allgemeinen Wohngebieten sind die Dächer der Gebäude als Flachdächer oder flach 
geneigte Dächer bis zu einer Neigung von 20 Grad herzustellen und mit einem mindestens 
12 cm starken durchwurzelbaren Substrataufbau zu versehen und zu begrünen. Ausgenom-
men sind Flächen für Belichtung, der Be- und Entlüftung oder für technische Anlagen bis zu 
einer Höhe von 1,5 m auf maximal 40 vom Hundert (v.H.) der Dachfläche.  

9. In den allgemeinen Wohngebieten mit der Bezeichnung „WA1“ und „WA3“ sind an den mit 
„(A)“ bezeichneten Fassaden zu öffnende Fenster von Aufenthaltsräumen unzulässig.  

10. In den allgemeinen Wohngebieten ist durch geeignete bauliche Schallschutzmaßnahmen wie 
zum Beispiel Doppelfassaden, verglaste Vorbauten (zum Beispiel verglaste Loggien), beson-
dere Fensterkonstruktionen oder in ihrer Wirkung vergleichbare Maßnahmen sicherzustellen, 
dass durch diese baulichen Maßnahmen insgesamt eine Schallpegeldifferenz erreicht wird, 
die es ermöglicht, dass in Schlafräumen ein Innenraumpegel bei teilgeöffneten Fenstern von 
30 dB(A) während der Nachtzeit nicht überschritten wird. Erfolgt die bauliche Schallschutz-
maßnahme in Form von verglasten Vorbauten, muss dieser Innenraumpegel bei teilgeöffne-
ten Bauteilen erreicht werden. Wohn-/Schlafräume in Einzimmerwohnungen und Kinderzim-
mer sind wie Schlafräume zu beurteilen. 

11. In den allgemeinen Wohngebieten sind bei den mit „(B)“ bezeichneten Gebäuden durch ge-
eignete Grundrissgestaltung die Wohn- und Schlafräume den lärmabgewandten Gebäudesei-
ten zuzuordnen. Sofern eine Anordnung aller Wohn- und Schlafräume einer Wohnung an den 
lärmabgewandten Gebäudeseiten nicht möglich ist, sind vorrangig die Schlafräume den lärm-
abgewandten Gebäudeseiten zuzuordnen. Für die Räume an den lärmzugewandten Gebäu-
deseiten muss ein ausreichender Schallschutz durch bauliche Maßnahmen an Außentüren, 
Fenstern, Außenwänden und Dächern der Gebäude geschaffen werden. Für Schlafräume an 
lärmzugewandten Gebäudeseiten ist durch geeignete bauliche Schallschutzmaßnahmen wie 
zum Beispiel Doppelfassaden, verglaste Vorbauten (zum Beispiel verglaste Loggien, Winter-
gärten), besondere Fensterkonstruktionen oder in ihrer Wirkung vergleichbare Maßnahmen 
sicherzustellen, dass durch diese baulichen Maßnahmen insgesamt eine Schallpegeldifferenz 
erreicht wird, die es ermöglicht, dass in Schlafräumen ein Innenraumpegel bei teilgeöffneten 
Fenstern von 30 dB(A) während der Nachtzeit nicht überschritten wird. Erfolgt die bauliche 
Schallschutzmaßnahme in Form von verglasten Vorbauten, muss dieser Innenraumpegel bei 
teilgeöffneten Bauteilen erreicht werden. Wohn-/Schlafräume in Einzimmerwohnungen und 
Kinderzimmer sind wie Schlafräume zu beurteilen.  

12. Im allgemeinen Wohngebiet mit der Bezeichnung „WA3“ sind einseitig nach Osten ausgerich-
tete Wohnungen unzulässig. Schlafräume sind zur lärmabgewandten Gebäudeseite zu orien-
tieren. Wohn-Schlafräume in Ein-Zimmer-Wohnungen und Kinderzimmer sind wie Schlafräu-
me zu beurteilen. An den lärmzugewandten Gebäudeseiten sind vor den Aufenthaltsräumen 
verglaste Vorbauten (zum Beispiel verglaste Loggien, Wintergärten, verglaste Laubengänge) 
oder in ihrer Wirkung vergleichbare Maßnahmen vorzusehen. Für einen Außenbereich einer 
Wohnung ist entweder durch Orientierung an lärmabgewandten Gebäudeseiten oder durch 
bauliche Schallschutzmaßnahmen wie zum Beispiel verglaste Vorbauten mit teilgeöffneten 
Bauteilen sicherzustellen, dass durch diese baulichen Maßnahmen insgesamt eine Schallpe-
gelminderung erreicht wird, die es ermöglicht, dass in einem der Wohnungen zugehörigen 
Außenbereich ein Tagpegel von kleiner 65 dB(A) erreicht wird. 

13. Für die zu erhaltenden Einzelbäume sind bei Abgang Ersatzpflanzungen mit Stiel-Eichen mit 
einem Stammumfang von mindestens 18 cm, gemessen in 1 m Höhe über dem Erdboden, 
vorzunehmen. Außerhalb der öffentlichen Straßenverkehrsflächen sind Geländeaufhöhungen 
oder Abgrabungen im Kronenbereich dieser Bäume unzulässig. 

14. Die nicht überbauten und nicht für Erschließungswege beanspruchten Flächen von Tiefgara-
gen sind mit einem mindestens 50 cm starken durchwurzelbaren Substrataufbau zu versehen 
und gärtnerisch anzulegen. Sofern Bäume angepflanzt werden, muss der Substrataufbau im 
Bereich der Bäume auf einer Fläche von mindestens 12 m

2
 mindestens 1 m betragen.  

15. In den allgemeinen Wohngebieten ist je angefangene 500 m
2
 Grundstücksfläche ein kleinkro-

niger Baum oder für je angefangene 1.000 m
2
 Grundstücksfläche ein großkroniger Baum zu 

pflanzen. Der Stammumfang muss bei kleinkronigen Bäumen mindestens 14 cm und bei 
großkronigen Bäumen mindestens 18 cm, jeweils gemessen in 1 m Höhe über dem Erdbo-
den, betragen. Für die anzupflanzenden Bäume sind standortgerechte Laubgehölze zu ver-
wenden und zu erhalten.  
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16. Auf den privaten Grundstücksflächen sind Gehwege und Stellplatzflächen in wasser- und luft-
durchlässigem Aufbau herzustellen. Feuerwehrzufahrten und -aufstellflächen auf zu begrü-
nenden Flächen sind in vegetationsfähigem Aufbau (zum Beispiel Schotterrasen, Rasengitter-
steine) herzustellen. 

§ 3 

Für das Plangebiet werden die bisher bestehenden Bebauungspläne aufgehoben. 


